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§ 37 

Umwelterziehung 

 

(1) Die Schule vermittelt Bildungsinhalte zur Umwelt. Sie sind fachübergreifend in den 

Lehrplänen festzuschreiben und sollen eine ökologische Grundbildung aller Schüler 

gewährleisten. Ziel der auf diesen Bildungsinhalten begründeten Umwelterziehung ist es, eine 

positive Einstellung zur Umwelt und ein aktives Engagement zu ihrer Bewahrung zu 

erreichen. 

(2) Die Schulen fördern in den ihnen zugänglichen Bereichen mit ihren Möglichkeiten 

praktischen Umweltschutz. 

 

§ 38 

Schulgeld- und Lernmittelfreiheit 

 

(1) Der Unterricht an den öffentlichen Schulen ist unentgeltlich. 

(2) In den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der Fachschulen hat der Schulträger den 

Schülern alle notwendigen Schulbücher leihweise zu überlassen, sofern sie nicht von den 

Eltern oder den Schülern selbst beschafft werden; ausnahmsweise werden sie zum Verbrauch 

überlassen, wenn Art und Zweckbestimmung des Schulbuches eine Leihe ausschließen. Die 

Einzelheiten regelt eine Rechtsverordnung der Staatsregierung. 

 

§ 38a 

Unterstützungsangebote bei auswärtiger Unterbringung 

 

(1) Die Landkreise und Kreisfreien Städte gewähren finanzielle Unterstützungen für solche 

Einwohner, denen wegen ihrer notwendigen Unterbringung als Schüler außerhalb der 

Gemeinde ihres Hauptwohnsitzes (auswärtige Unterbringung) erhöhte Aufwendungen für 

Unterkunft und Verpflegung entstehen, die nicht durch andere öffentliche Mittel ersetzt 

werden. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 werden den Landkreisen und Kreisfreien 

Städten vom Freistaat Sachsen für diesen Zweck veranschlagte Haushaltsmittel aus dem 

Staatshaushalt zur Bewirtschaftung übertragen. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel erfolgt 

nach Maßgabe der Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsplan des Freistaates Sachsen. 

(3) Das Staatsministerium für Kultus wird ermächtigt, das Nähere durch Rechtsverordnung zu 

regeln. Die Rechtsverordnung kann auch festlegen, unter welchen Voraussetzungen die 

auswärtige Unterbringung notwendig ist, und eine Mindesthöhe der anteiligen finanziellen 

Unterstützung je Schüler vorsehen.13 

 

§ 39 

Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 

 

(1) Zur Sicherung des Erziehungs- und Bildungsauftrags oder zum Schutz von Personen und 

Sachen können nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Ordnungsmaßnahmen 

gegenüber Schülern getroffen werden, soweit andere Erziehungsmaßnahmen nicht ausreichen. 

(2) Ordnungsmaßnahmen sind: 

1. schriftlicher Verweis; 

2. Überweisung in eine andere Klasse gleicher Klassenstufe oder einen anderen Kurs 

der gleichen Jahrgangsstufe; 

3. Androhung des Ausschlusses aus der Schule; 

4. Ausschluss vom Unterricht und anderen schulischen Veranstaltungen bis zu vier 

Wochen; 

5. Ausschluss aus der Schule. 
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Die körperliche Züchtigung ist verboten. 

(3) Ordnungsmaßnahmen nach 

1. Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 werden in der Primarstufe und der Sekundarstufe I vom 

Klassenlehrer oder Schulleiter, in der Sekundarstufe II vom Schulleiter, 

2. Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 werden vom Schulleiter 

getroffen. 

(4) Die Ordnungsmaßnahme nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 und 5 sind nur bei schwerem oder 

wiederholtem Fehlverhalten zulässig. Die Schulpflicht bleibt unberührt. 

(5) Vor der Entscheidung über Ordnungsmaßnahmen sind der betroffene Schüler, bei 

minderjährigen Schülern auch die Eltern, zu hören. Der Schulleiter hört vor einer 

Entscheidung über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 die 

Klassenkonferenz oder Jahrgangsstufenkonferenz an. Auf Antrag des Schülers, gegen den 

eine Ordnungsmaßnahme nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 bis 5 getroffen werden soll, hört der 

Schulleiter den Klassenschülersprecher oder, sofern der Unterricht nicht im Klassenverband 

erteilt wird, einen Jahrgangsstufensprecher an. 

(6) In dringenden Fällen kann der Schulleiter bis zur endgültigen Entscheidung einen Schüler 

vorläufig vom Unterricht und anderen schulischen Veranstaltungen ausschließen. 

 (7) Widerspruch und Klage gegen Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 bis 5 

sowie Absatz 6 haben keine aufschiebende Wirkung. 

 

5. Teil 

Lehrer, Schulleiter 

 

§ 40 

Personalhoheit, Lehrer 

 

(1) Im Dienst des Freistaates Sachsen stehen: 

1. die Lehrer an öffentlichen Schulen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 3; 

2. die pädagogischen Unterrichtshilfen an den Förderschulen; 

3. das Personal an Heimen gemäß § 22 Abs. 2; 

4. das sonstige Personal an Schulen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3. 

Im Dienst des Schulträgers stehen: 

1. die Lehrer an den medizinischen Berufsfachschulen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2; 

2. die Lehrer an den Fachschulen gemäß § 22 Abs. 1 Satz 5; 

3. das Personal an Heimen gemäß § 13 Abs. 2 und § 13a in Verbindung mit § 13 Abs. 2; 

4. das Personal an Einrichtungen gemäß § 16 Abs. 2 und 3; 

5. das medizinisch-therapeutische Personal an Förderschulen; 

6. das sonstige Personal an Schulen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2. 

(2) Der Lehrer trägt die unmittelbare pädagogische Verantwortung für die Erziehung und 

Bildung der Schüler im Rahmen der im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in 

der jeweils geltenden Fassung, in der Verfassung des Freistaates Sachsen in der jeweils 

geltenden Fassung und der in diesem Gesetz niedergelegten Erziehungs- und Bildungsziele, 

Bildungsstandards, Lehrpläne sowie der übrigen für ihn geltenden Vorschriften und 

Anordnungen. Er ist verpflichtet, sich regelmäßig, insbesondere in der unterrichtsfreien Zeit, 

in angemessenem Umfang fortzubilden. Diese Verpflichtung umfasst neben der fachlichen 

und pädagogischen Fortbildung auch die Erweiterung der diagnostischen Fähigkeiten und der 

entwicklungspsychologischen Kenntnisse. 

(3) Das Staatsministerium für Kultus wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Regelungen 

über die Ausbildung, Weiterbildung und Prüfung der Lehrer zu erlassen. Die 

Rechtsverordnung kann insbesondere regeln: 

1. Dauer und Ausgestaltung des Vorbereitungsdienstes, 
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2. den Erwerb weiterer Lehrbefähigungen. 

Für die Prüfungen gilt § 62 Abs. 3 entsprechend. Als Voraussetzung der Zulassung zur 

Prüfung können auch Dauer und inhaltliche Anforderungen des Studiums sowie die 

Anrechnung von in anderen Studiengängen oder an anderen Hochschulen erbrachten 

Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen geregelt werden. Für den 

Vorbereitungsdienst können Zulassungsbeschränkungen wegen Erschöpfung der tatsächlichen 

Ausbildungskapazitäten oder für den Fall geregelt werden, dass die bei der Bewirtschaftung 

der Personalausgaben des Haushaltsplans des Freistaates Sachsen zur Verfügung stehenden 

Stellen und Mittel nicht ausreichen. Dabei können insbesondere die Zahl der vorhandenen 

Ausbildungsplätze, die Höchstzahl der je Lehramt zuzulassenden Bewerber, das 

Zulassungsverfahren einschließlich der Festsetzung von Ausschlussfristen und die 

Zulassungsquoten nach Maßgabe der Eignung und Leistung der Bewerber, der Fächer mit 

besonderem öffentlichen Bedarf, der Wartezeit sowie besonderer Härtefälle geregelt 

werden.14 

 

§ 41 

Schulleiter, stellvertretender Schulleiter 

 

(1) Für jede Schule sind ein Schulleiter und ein Stellvertreter, die zugleich Lehrer an der 

Schule sind, durch die oberste Schulaufsichtsbehörde, für die in § 40 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 

genannten Fachschulen durch den Schulträger im Einvernehmen mit dem Staatsministerium 

für Umwelt und Landwirtschaft, zu bestimmen. Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann 

damit die Sächsische Bildungsagentur betrauen. Für Schulleiter und stellvertretende 

Schulleiter, die im Angestelltenverhältnis stehen, erfolgt die Bestimmung durch 

arbeitsvertragliche Regelung. 

(2) Schulleiter und sein Stellvertreter, ausgenommen solche der medizinischen 

Berufsfachschulen, werden nach Anhörung der Schulkonferenz bestimmt. An sorbischen 

Schulen ist auch der Sorbische Schulverein e.V. anzuhören. 

(3) Vor der Bestimmung des Schulleiters, ausgenommen solche der medizinischen 

Berufsfachschulen, wird der Schulträger über alle eingegangenen Bewerbungen unterrichtet. 

Der Schulträger ist berechtigt, innerhalb von vier Wochen eigene Besetzungsvorschläge zu 

machen. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung der Bewerber soll dem 

Bewerber der Vorzug gegeben werden, der der Schule nicht angehört. Kommt eine Einigung 

innerhalb von sechs Wochen nicht zustande, entscheidet die Schulaufsichtsbehörde. Auf 

Verlangen eines der Beteiligten findet zuvor eine mündliche Anhörung statt.15 

 

§ 42 

Aufgaben des Schulleiters 

 

(1) Der Schulleiter vertritt die Schule nach außen und ist Vorsitzender der 

Gesamtlehrerkonferenz. Er leitet und verwaltet die Schule und sorgt im Rahmen der 

gesetzlichen Vorschriften, unterstützt durch die Gesamtlehrerkonferenz, den stellvertretenden 

Schulleiter und die sonstigen Funktionsträger, für einen geregelten und ordnungsgemäßen 

Schulablauf. Ihm obliegt insbesondere die Verteilung der Lehraufträge sowie die Aufstellung 

der Stundenpläne und die Sorge für die Einhaltung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 

der Hausordnung und der Konferenzbeschlüsse. Er entscheidet im Rahmen des schulischen 

Erziehungs- und Bildungsauftrages und der ihm frei zur Verfügung stehenden Mittel über das 

zusätzliche pädagogische Angebot der Schule. Außerdem obliegen ihm die Aufsicht über die 

vom Schulträger zur Verfügung gestellten Anlagen, Gebäude, Einrichtungen und 

Gegenstände und die Ausübung des Hausrechts. Er trägt die Verantwortung für das 

Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzept für die Lehrer seiner Schule. 

(2) Der Schulleiter ist in Erfüllung seiner Aufgaben weisungsberechtigt gegenüber den 
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Lehrern seiner Schule. Er ist verantwortlich für die Einhaltung der Lehrpläne und der für die 

Notengebung allgemein geltenden Grundsätze sowie ermächtigt und verpflichtet, 

Unterrichtsbesuche vorzunehmen und dienstliche Beurteilungen über die Lehrer der Schule 

für die Schulaufsichtsbehörde abzugeben. Er wird bei Personalentscheidungen für die Schule 

beteiligt. 

 (3) Für den Schulträger führt der Schulleiter die unmittelbare Aufsicht über die an der Schule 

tätigen, nicht im Dienst des Freistaates stehenden Mitarbeiter; er hat ihnen gegenüber die aus 

der Verantwortung für einen geordneten Schulbetrieb sich ergebende Weisungsbefugnis. 

 

6. Teil 

Schulverfassung 

 

1. Abschnitt 

Konferenzen 

 

§ 43 

Schulkonferenz 

 

(1) Die Schulkonferenz ist das gemeinsame Organ der Schule. Aufgabe der Schulkonferenz 

ist es, das Zusammenwirken von Schulleitung, Lehrern, Eltern und Schülern zu fördern, 

gemeinsame Angelegenheiten des Lebens an der Schule zu beraten und dazu Vorschläge zu 

unterbreiten. 

(2) Beschlüsse der Lehrerkonferenzen in folgenden Angelegenheiten bedürfen des 

Einverständnisses der Schulkonferenz: 

1. wichtige Maßnahmen für die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule, 

insbesondere das Schulprogramm sowie schulinterne Evaluierungsmaßnahmen; 

2. Erlass der Hausordnung; 

3. schulinterne Grundsätze zur Aufteilung der der Schule zur eigenen Bewirtschaftung 

zugewiesenen Haushaltsmittel sowie ein schulinterner Haushaltsplan; 

4. Stellungnahme zu Beschwerden von Schülern, Eltern, Auszubildenden, Ausbildenden 

oder Arbeitgebern, sofern der Vorgang eine über den Einzelfall hinausgehende 

Bedeutung hat; 

5. das Angebot der nicht verbindlichen Unterrichts- und Schulveranstaltungen; 

6. schulinterne Grundsätze für außerunterrichtliche Veranstaltungen (zum Beispiel 

Klassenfahrten, Wandertage); 

7. Beschlüsse zur einheitlichen Durchführung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften; 

8. Schulpartnerschaften; 

9. Stellungnahmen der Schule zur 

a) Änderung der Schulart sowie der Teilung, Zusammenlegung oder 

Erweiterung der Schule; 

b) Durchführung von Schulversuchen; 

c) Namensgebung der Schule; 

d) Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben an der Schule; 

e) Anforderung von Haushaltsmitteln. 

Verweigert die Schulkonferenz ihr Einverständnis und hält die Lehrerkonferenz an ihrem 

Beschluss fest, ist die Schulkonferenz erneut zu befassen. Hält die Schulkonferenz ihren 

Beschluss aufrecht, kann der Schulleiter die Entscheidung der Sächsischen Bildungsagentur 

einholen. 

(3) Der Schulkonferenz gehören in der Regel an: 

1. der Schulleiter als Vorsitzender ohne Stimmrecht; 

2. vier Vertreter der Lehrer; 
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3. der Vorsitzende des Elternrats als stellvertretender Vorsitzender und drei weitere 

Vertreter der Eltern; 

4. der Schülersprecher und drei weitere Vertreter der Schüler, die mindestens der 

Klassenstufe 7 angehören müssen. 

Mit beratender Stimme können ein Vertreter des Schulträgers und bei Berufsschulen 

außerdem je zwei Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen an den 

Sitzungen teilnehmen. 

(4) Bei Schulen ohne Elternrat treten an die Stelle der Elternvertreter weitere Schülervertreter; 

bei Schulen ohne Schülerrat treten an die Stelle der Schülervertreter weitere Elternvertreter. 

Die Zahl der Vertreter gemäß Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder 4 erhöht sich in der Regel auf 

jeweils sechs. 

(5) Die Gesamtlehrerkonferenz, der Elternrat und der Schülerrat wählen jeweils ihre Vertreter 

und deren Stellvertreter. 

(6) Die Schulkonferenz tritt mindestens einmal im Schulhalbjahr zusammen. Eine Sitzung ist 

unverzüglich einzuberufen, wenn dies mindestens ein Viertel ihrer Mitglieder unter Angabe 

der Verhandlungsgegenstände beantragt. 

(7) Das Staatsministerium für Kultus regelt, soweit erforderlich durch Rechtsverordnung, 

1. die Zahl der Mitglieder der Schulkonferenz bei kleineren Schulen, wobei das 

Verhältnis der einzelnen Gruppen zueinander Absatz 3 Satz 1 entsprechen muss; 

2. die Wahl der Mitglieder und ihrer Stellvertreter, die Dauer der Amtszeit und die 

Geschäftsordnung; 

3. eine Anpassung der Schulkonferenzen an die besonderen Verhältnisse der 

Förderschulen.16 

 

§ 44 

Lehrerkonferenzen 

 

(1) Lehrerkonferenzen sind die Gesamtlehrerkonferenz und die Teilkonferenzen, insbesondere 

die Fachkonferenz und die Klassenkonferenz. Die Lehrerkonferenzen beraten und beschließen 

alle wichtigen Maßnahmen, die für die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule 

notwendig sind. Dabei beachten sie den durch Rechtsvorschriften und 

Verwaltungsanordnungen gesetzten Rahmen sowie die pädagogische Verantwortung des 

einzelnen Lehrers. 

(2) Ist der Schulleiter der Auffassung, dass ein Konferenzbeschluss gegen eine 

Rechtsvorschrift oder eine Verwaltungsanordnung verstößt, trifft er die Entscheidung. 

(3) Das Staatsministerium für Kultus wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Nähere 

über Bildung von Teilkonferenzen, Aufgaben, Zusammensetzung einschließlich Vorsitz, 

Mitgliedschaft sowie Teilnahmerecht und -pflicht, Stimmrecht, Bildung von Ausschüssen 

sowie Verfahren der Lehrerkonferenzen zu regeln. Dabei wird auch geregelt, welche 

Teilkonferenz an die Stelle der Klassenkonferenz tritt, wenn Jahrgangsstufen nicht im 

Klassenverband geführt werden. 

 

2. Abschnitt 

Mitwirkung der Eltern 

 

§ 45 

Elternvertretung 

 

(1) Die Eltern haben das Recht und die Aufgabe, an der schulischen Erziehung und Bildung 

mitzuwirken. Die gemeinsame Verantwortung von Eltern und Schule für die Erziehung und 

Bildung der Schüler erfordert ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit. Schule und Eltern 

unterstützen sich bei der Erziehung und Bildung. 



SchulG 

www.recht.sachsen.de                                                                                              28 von 39 

(2) Das Recht und die Aufgabe, die Erziehungs- und Bildungsarbeit der Schule zu fördern und 

mitzugestalten, nehmen die Eltern 

1. in der Klassenelternversammlung, durch den Klassenelternsprecher, die Elternräte 

und die Vorsitzenden der Elternräte (Elternvertretung); 

2. in der Schulkonferenz und 

3. im Landesbildungsrat 

wahr. Dazu werden Fortbildungen für Elternvertreter angeboten. 

(3) Für Klassen und Jahrgangsstufen, in denen zum Schuljahresbeginn mehr als die Hälfte der 

Schüler volljährig ist, wird keine Elternvertretung gebildet. 

(4) Angelegenheiten einzelner Schüler kann die Elternvertretung nur mit Zustimmung der 

Eltern dieser Schüler behandeln. 

(5) Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind die Personensorgeberechtigten. 

 

§ 46 

Klassenelternversammlung, Klassenelternsprecher 

 

(1) Die Eltern der Klasse oder Jahrgangsstufe bilden die Klassenelternversammlung. Die 

Lehrer der Klasse oder Jahrgangsstufe sind zur Teilnahme an Sitzungen der 

Klassenelternversammlung verpflichtet, falls dies erforderlich ist. 

(2) Die Klassenelternversammlung dient der Information und dem Meinungsaustausch über 

alle schulischen Angelegenheiten, insbesondere über die Unterrichts- und Erziehungsarbeit in 

der Klasse oder Jahrgangsstufe. Sie hat auch die Aufgabe, bei Meinungsverschiedenheiten 

zwischen Eltern und Lehrern zu vermitteln. 

(3) Die Klassenelternversammlung hat unverzüglich nach Beginn des Schuljahres den 

Klassenelternsprecher und dessen Stellvertreter aus ihrer Mitte zu wählen. 

(4) Vorsitzender der Klassenelternversammlung ist der Klassenelternsprecher. Die 

Klassenelternversammlung tritt mindestens einmal im Schulhalbjahr zusammen. 

 

§ 47 

Elternrat 

 

(1) Die Klassenelternsprecher bilden den Elternrat der Schule. 

 (2) Dem Elternrat obliegt die Vertretung der Interessen der Eltern gegenüber der Schule, dem 

Schulträger und den Schulaufsichtsbehörden. Er hat gegenüber der Schulleitung ein 

Auskunfts- und Beschwerderecht. Vor Beschlüssen der Lehrerkonferenzen, die von 

grundsätzlicher Bedeutung für die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule sind, ist ihm 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Der Elternrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

 

§ 48 

Kreiselternrat 

 

(1) Die Vorsitzenden der Elternräte aller Schulen im Gebiet eines Landkreises oder einer 

Kreisfreien Stadt bilden den Kreiselternrat. Jeder Vorsitzende eines Elternrates kann sich im 

Kreiselternrat durch ein anderes Mitglied, das aus der Mitte des Elternrates gewählt wird, 

vertreten lassen. 

(2) Der Kreiselternrat vertritt die schulischen Interessen der Eltern aller Schulen seines 

Bereichs. Ferner hat er die Aufgabe der Koordination und Unterstützung der Arbeit der 

Elternräte der Schulen. 

(3) Der Kreiselternrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 
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§ 49 

Landeselternrat 

 

(1) Der Landeselternrat besteht aus gewählten Vertretern der Kreiselternräte. 

(2) Der Landeselternrat vertritt die schulischen Interessen der Eltern aller Schulen und berät 

das Staatsministerium für Kultus in allgemeinen Fragen des Erziehungs- und des 

Unterrichtswesens; er kann Vorschläge und Anregungen unterbreiten. 

(3) Der Landeselternrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter 

und schlägt Vertreter für den Landesbildungsrat vor. 

 

§ 50 

Ausführungsvorschriften 

 

Das Staatsministerium für Kultus wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Einzelheiten 

der Elternmitwirkung zu regeln, insbesondere die Zusammensetzung, Mitgliedschaft, 

Zuständigkeit, Wahl, Dauer der Amtszeit und Geschäftsordnung der Elternvertretungen sowie 

die Finanzierung der Tätigkeit der Elternvertretungen. Dabei wird auch geregelt, welches 

Gremium an die Stelle der Klassenelternversammlung treten kann, falls Jahrgangsstufen nicht 

im Klassenverband geführt werden oder ein anderer Sonderfall vorliegt. 

 

§ 50a 

Informationsbefugnis 

 

(1) Die Schule soll das zuständige Jugendamt unterrichten, wenn auch nach Anhörung der 

Eltern tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das Wohl eines Schülers ernsthaft 

gefährdet oder beeinträchtigt ist. 

 (2) Die Schule kann Eltern eines volljährigen Schülers, der das 21. Lebensjahr noch nicht 

vollendet hat, über den Sachverhalt informieren, wenn der Schüler 

1. nicht versetzt wurde, 

2. zu einer Abschlussprüfung nicht zugelassen wurde oder sie nicht bestanden hat, 

3. das Schulverhältnis beendet oder 

4. wegen der Absicht, eine Ordnungsmaßnahme nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 4 oder 5 

gegen ihn zu treffen, angehört wird oder dies aus den in § 1 des Gesetzes zur 

Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den 

Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. S. 142), in der 

jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit § 28 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), in der jeweils geltenden Fassung, genannten 

Gründen unterbleibt. 

Der Schüler ist vor einer Information nach Satz 1 anzuhören; § 1 SächsVwVfZG in 

Verbindung mit § 28 VwVfG gilt entsprechend. Eltern im Sinne dieser Bestimmung sind die 

im Zeitpunkt der Vollendung des 18. Lebensjahres des Schülers Personensorgeberechtigten. 

(3) Durch die Maßnahmen nach Absatz 1 und 2 wird insoweit das Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung (Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes 

für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 33 der Verfassung des Freistaates Sachsen) 

eingeschränkt.17 

 

3. Abschnitt 

Mitwirkung der Schüler 

 

§ 51 

Schülermitwirkung, Schülervertretung 
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(1) Im Rahmen der Schülermitwirkung wird den Schülern die Möglichkeit gegeben, Leben 

und Unterricht ihrer Schule mitzugestalten. Die Schüler werden dabei vom Schulleiter, von 

den Lehrern und den Eltern unterstützt. Zu den Aufgaben der Schülermitwirkung gehören 

insbesondere die Wahrnehmung schulischer Interessen der Schüler, die Mithilfe bei der 

Lösung von Konfliktfällen und die Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen. Zu den 

Rechten der Schülermitwirkung gehört es, 

1. in allen sie betreffenden Angelegenheiten durch die Schule informiert zu werden 

(Informationsrecht); 

2. Wünsche und Anregungen der Schüler an Lehrer, den Schulleiter und den Elternrat 

zu übermitteln (Anhörungs- und Vorschlagsrecht); 

3. auf Antrag des betroffenen Schülers ihre Hilfe und Vermittlung einzusetzen, wenn 

dieser glaubt, es sei ihm Unrecht geschehen (Vermittlungsrecht); 

4. Beschwerden allgemeiner Art bei Lehrern, beim Schulleiter und in der 

Schulkonferenz vorzubringen (Beschwerderecht). 

(2) Die Aufgaben der Schülermitwirkung werden insbesondere durch die 

Klassenschülersprecher, den Schülersprecher der Schule und die Schülerräte 

(Schülervertretungen) wahrgenommen. Dazu werden Fortbildungen für Schülervertreter 

angeboten. 

 (3) Schüler der Grundschule sollen auf die Arbeit und die Aufgaben der Schülermitwirkung 

dadurch vorbereitet werden, dass ihre Selbstständigkeit möglichst früh im Unterricht und 

durch Übertragung ihnen angemessener Aufgaben entwickelt und gefördert wird. 

(4) Der Schülerrat kann einen an der Schule unterrichtenden Lehrer mit dessen Einverständnis 

zum Vertrauenslehrer wählen. 

 

§ 52 

Klassenschülersprecher 

 

(1) Von Klassenstufe 5 an wählen die Schüler jeder Klasse unverzüglich nach 

Schuljahresbeginn aus ihrer Mitte einen Klassenschülersprecher und dessen Stellvertreter. 

(2) Die Klassenschülersprecher vertreten die Interessen der Schüler ihrer Klasse in allen sie 

betreffenden Fragen der Schule und des Unterrichts. 

 

§ 53 

Schülerrat, Schülersprecher 

 

(1) Die Klassenschülersprecher bilden den Schülerrat der Schule. 

(2) Dem Schülerrat obliegt die Vertretung der Interessen der Schüler gegenüber der Schule 

und der Schulaufsicht. Er hat gegenüber dem Schulleiter ein Auskunfts- und 

Beschwerderecht. Vor Beschlüssen der Konferenzen, die von grundsätzlicher Bedeutung für 

die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule sind, ist ihm Gelegenheit zur Stellungnahme 

zu geben. 

(3) Der Schülerrat wählt aus der Mitte der Schüler einen Vorsitzenden (Schülersprecher) und 

dessen Stellvertreter. 

 

§ 54 

Kreisschülerrat 

 

(1) Die Schülersprecher aller Schulen im Gebiet eines Landkreises oder einer Kreisfreien 

Stadt bilden den Kreisschülerrat. Jeder Vorsitzende eines Schülerrates kann sich im 

Kreisschülerrat durch ein anderes Mitglied, das aus der Mitte des Schülerrates gewählt wird, 
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vertreten lassen. 

(2) Der Kreisschülerrat vertritt die schulischen Interessen der Schüler aller Schulen seines 

Bereichs. Ferner hat er die Aufgabe der Koordination und Unterstützung der Arbeit der 

Schülerräte der Schulen. 

(3) Der Schülerrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 

 

§ 55 

Landesschülerrat 

 

(1) Der Landesschülerrat besteht aus gewählten Vertretern der Kreisschülerräte. 

(2) Der Landesschülerrat vertritt die schulischen Interessen der Schüler aller Schulen. Er kann 

Vorschläge und Anregungen unterbreiten. § 49 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 

§ 56 

Schülerzeitschriften 

 

(1) Schülerzeitschriften sind Zeitschriften, die von Schülern einer oder mehrerer Schulen für 

die Schüler dieser Schulen herausgegeben werden. 

(2) Schülerzeitschriften dürfen auf dem Schulgrundstück vertrieben werden. Der Schulleiter 

kann in Absprache mit dem Vertrauenslehrer den Vertrieb auf dem Schulgrundstück 

einschränken oder verbieten, wenn es die Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrages 

der Schule erfordert. 

 

§ 57 

Ausführungsvorschriften 

 

Das Staatsministerium für Kultus wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Einzelheiten 

der Schülermitwirkung zu regeln, insbesondere über 

1. die Zusammensetzung, Mitgliedschaft, Zuständigkeit, Wahl, Dauer der Amtszeit und 

Geschäftsordnung der Schülervertretungen; 

2. die Wahl und Zahl der Schülervertreter, falls Jahrgangsstufen nicht im 

Klassenverband geführt werden oder ein anderer Sonderfall vorliegt; 

3. die Schülerzeitschriften; 

4. die Finanzierung der Tätigkeit der Schülergremien auf Kreis- und Landesebene; 

5. die Wahl des Vertrauenslehrers. 

 

7. Teil 

Schulaufsicht 

 

§ 58 

Inhalt der Schulaufsicht 

 

(1) Die staatliche Schulaufsicht umfasst die Gesamtheit der staatlichen Aufgaben zur 

inhaltlichen, organisatorischen und planerischen Gestaltung des Schulwesens 

(Schulgestaltung), Beratung, Förderung sowie Beaufsichtigung der Schulen (Schulaufsicht). 

Den Schwerpunkt der Schulaufsicht bildet die Beratung der Schulen. 

(2) Die Schulaufsicht über die öffentlichen Schulen umfasst insbesondere die Fachaufsicht 

über Unterricht und Erziehung in den Schulen, die Dienstaufsicht über Schulleiter und Lehrer 

einschließlich der pädagogischen Mitarbeiter und des Betreuungspersonals sowie die Aufsicht 

über die Erfüllung der dem Schulträger obliegenden Aufgaben. Als Aufsicht über die 

Erfüllung der dem Schulträger obliegenden Aufgaben gilt auch die Aufsicht über die 
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Erfüllung der den Landkreisen und Kreisfreien Städten gemäß § 23 Abs. 3, § 29 Abs. 1 und 

§ 31 Abs. 3 obliegenden Aufgaben. 

(3) Für die Aufsicht über die dem Schulträger obliegenden Aufgaben gelten §§ 113 bis 116 

der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 18. März 2003 (SächsGVBl. S. 55, 159), in der jeweils geltenden 

Fassung, entsprechend.18 

 

§ 59 

Schulaufsichtsbehörden 

 

(1) Schulaufsichtsbehörden sind 

1. das Staatsministerium für Kultus als oberste Schulaufsichtsbehörde; 

2. die Sächsische Bildungsagentur. 

(2) Die Sächsische Bildungsagentur führt über alle Schulen 

1. die Fachaufsicht; 

2. die Dienstaufsicht über die Schulleiter, Lehrer und das weitere Personal nach § 40 

Abs. 1 Satz 1; 

3. die Aufsicht über die Erfüllung der dem Schulträger obliegenden Aufgaben. 

(3) Die oberste Schulaufsichtsbehörde ist zuständig für alle Angelegenheiten der 

Schulaufsicht im Freistaat Sachsen, die nicht durch Gesetz einer anderen Behörde zugewiesen 

sind und führt die Dienst- und Fachaufsicht über die Sächsische Bildungsagentur. 

(4) Die staatliche Schulaufsicht über die Fachschulen in den Berufen der Land-, Forst- und 

Hauswirtschaft sowie des Garten- und Landschaftsbaus obliegt dem Staatsministerium für 

Umwelt und Landwirtschaft. Sie wird im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für 

Kultus ausgeübt. Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft wird ermächtigt, 

seine Zuständigkeit nach Satz 1 durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem 

Staatsministerium für Kultus ganz oder teilweise auf nachgeordnete Behörden zu übertragen. 

Die Schulaufsichtsbehörde kann an Fachschulen nach § 40 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 dem 

Schulträger die Verwendung von Schulleitern und Lehrern untersagen, die ein Verhalten 

zeigen, das bei Schulleitern und Lehrern im Angestelltenverhältnis beim Freistaat Sachsen 

eine Kündigung rechtfertigen würde, oder wenn Tatsachen vorliegen, die sie für die 

Ausübung einer solchen Tätigkeit ungeeignet erscheinen lassen. Die Dienstaufsicht im 

Übrigen wird an den in § 40 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 genannten Fachschulen vom Schulträger 

ausgeübt.19 

  


